
 
Bezirksverwaltungsgesetz 

in der Bekanntmachung der Neufassung vom 14. Dezember 2005 (GVBl. S. 2), geändert durch Art. III des Ge-
setzes zur Umsetzung der Richtline 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt 

vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) 
 
 

1. Abschnitt 
Grundlagen der Bezirksverwaltung 

 
§ 1 

Bezirkseinteilung 
 
(1) Das Gebiet von Berlin umfasst die bisherigen Bezirke 
 
1. Mitte, Tiergarten und Wedding, 
2. Friedrichshain und Kreuzberg, 
3. Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow, 
4. Charlottenburg und Wilmersdorf, 
5. Spandau, 
6. Zehlendorf und Steglitz, 
7. Schöneberg und Tempelhof, 
8. Neukölln, 
9. Treptow und Köpenick, 
10. Marzahn und Hellersdorf, 
11. Lichtenberg und Hohenschönhausen, 
12. Reinickendorf. 
 
(2) Eine Änderung der Zahl und der Grenzen der Bezirke kann nur durch Gesetz vorgenommen werden. Grenzänderun-
gen von geringer Bedeutung können durch Rechtsverordnung des Senats vorgenommen werden, wenn die beteiligten 
Bezirke zustimmen. 
 

§ 2 
Allgemeine Rechtsstellung und Organe der Bezirke 

 
(1) Die Bezirke sind Selbstverwaltungseinheiten Berlins ohne Rechtspersönlichkeit. 
 
(2) Organe der Bezirke sind die Bezirksverordnetenversammlungen und die Bezirksämter. 
 
(3) (aufgehoben) 
 

§ 3 
Bezirksaufgaben 

 
(1) Die Bezirke nehmen ihre Aufgaben unter Beteiligung ehrenamtlich tätiger Bürger wahr. 
 
(2) Das Gesetz über die Zuständigkeiten in der allgemeinen Berliner Verwaltung (Allgemeines Zuständigkeitsgesetz - 
AZG) bestimmt, 
 

a) welche Aufgaben Bezirksaufgaben sind, 
 
b) inwieweit die Bezirke bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an Verwaltungsvorschriften und an eine Eingriffs-

entscheidung des Senats oder der zuständigen Mitglieder des Senats gebunden sind, 
 
c) in welcher Weise die Bezirke zu den grundlegenden Fragen der Verwaltung und der Gesetzgebung Stel-

lung nehmen. 
 

§ 4 
Haushaltsführung des Bezirks 

 
(1) Dem Bezirk wird für den Bezirkshaushaltsplan eine Globalsumme zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen des 
Haushaltsgesetzes zugewiesen. 
 
(2) Für die Ausführung des Bezirkshaushaltsplans ist der Bezirk im Rahmen der geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften verantwortlich. 
 
(3) Nach Schluss des Rechnungsjahres wird eine Bezirkshaushaltsrechnung aufgestellt. Das erwirtschaftete Abschluss-
ergebnis wird auf die Globalsumme für den nächsten aufzustellenden Bezirkshaushaltsplan vorgetragen. 
 



2. Abschnitt 
Die Bezirksverordnetenversammlung 

 
§ 5 

Mitgliederzahl, Wahl und Auflösung der Bezirksverordnetenversammlung 
 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung besteht aus 55 Mitgliedern. Sie wird zu der gleichen Zeit und für die gleiche 
Wahlperiode wie das Abgeordnetenhaus von den Wahlberechtigten des Bezirks gewählt. Das Nähere bestimmen Wahl-
gesetz und Wahlordnung. 
 
(2) Die Bezirksverordnetenversammlung kann weder durch eigenen Beschluss noch durch Volksentscheid aufgelöst 
werden. Die Wahlperiode der Bezirksverordnetenversammlung endet mit der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses, 
auch bei deren vorzeitigem Ende. 
 
(3) Eine Fraktion besteht aus mindestens drei Mitgliedern der Bezirksverordnetenversammlung, die derselben Partei o-
der Wählergemeinschaft angehören oder auf demselben Wahlvorschlag gewählt worden sind. 
 

§ 6 
Einberufung der Bezirksverordnetenversammlung 

 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung tritt frühestens mit dem ersten Zusammentritt des Abgeordnetenhauses und 
spätestens sechs Wochen nach der Wahl unter dem Vorsitz des ältesten Bezirksverordneten zusammen. 
 
(2) Die Bezirksverordnetenversammlung ist von dem Bezirksverordnetenvorsteher nach Bedarf, mindestens aber in je-
dem zweiten Monat einzuberufen. 
 
(3) Der Bezirksverordnetenvorsteher ist zur unverzüglichen Einberufung verpflichtet, wenn ein Fünftel der Bezirksverord-
neten oder das Bezirksamt es fordert. 
 

§ 7 
Bezirksverordnetenvorsteher; Vorstand der Bezirksverordnetenversammlung 

 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung wählt für die Dauer der Wahlperiode aus ihrer Mitte den Bezirksverordnetenvor-
steher, seinen Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Vorstandes. 
 
(2) Der Bezirksverordnetenvorsteher vertritt die Bezirksverordnetenversammlung in allen Angelegenheiten und übt das 
Hausrecht in den Räumen der Bezirksverordnetenversammlung aus. Er verpflichtet die Bezirksverordneten auf die ge-
wissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten; er selbst wird von seinem Stellvertreter verpflichtet. 
 
(3) Der Bezirksverordnetenvorsteher führt die Geschäfte bis zum Zusammentritt der neugewählten Bezirksverordneten-
versammlung fort. 
 

§ 8 
Geschäftsführung der Bezirksverordnetenversammlung 

 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung, an die auch die Mitglieder des Bezirksamtes 
hinsichtlich ihrer Teilnahme an den Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung und deren Ausschüsse sowie der 
Beantwortung von Anfragen gebunden sind. Die Geschäftsordnung bestimmt, unter welchen Voraussetzungen anderen 
Personen in der öffentlichen Sitzung das Wort erteilt werden kann. 
 
(2) Die Bezirksverordnetenversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Die 
Beschlussfähigkeit gilt als gegeben, bis das Gegenteil auf Antrag festgestellt wird. 
 
(3) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit der Bezirksverordnetenversammlung zurückgestellt worden und 
tritt die Bezirksverordnetenversammlung zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum zweiten Male zusammen, so 
ist sie in dieser Angelegenheit ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In der Einladung zur zwei-
ten Sitzung, die frühestens nach drei Tagen stattfinden kann, muss auf die Bestimmung ausdrücklich hingewiesen wer-
den. 
 
(4) Die Bezirksverordnetenversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, falls Verfassung oder Gesetz nicht 
ein anderes Stimmenverhältnis vorschreiben. Sie kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder beschließen, 
dass über die Geschäftsordnung und über Änderungen der Geschäftsordnung ebenfalls nur mit der Mehrheit von zwei 
Dritteln ihrer Mitglieder entschieden wird. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
 
(5) Stimmenthaltungen werden bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit, nicht aber bei der Ermittlung der Stimmen-
mehrheit berücksichtigt. 
 



(6) Die Verhandlungen der Bezirksverordnetenversammlung sind öffentlich. Wenn ein Fünftel der Bezirksverordneten, 
eine Fraktion oder das Bezirksamt es beantragen, kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den Antrag ist in 
nichtöffentlicher Sitzung zu beraten und abzustimmen. 
 

§ 9 
Ältestenrat und Ausschüsse 

 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung bildet aus ihrer Mitte den Ältestenrat und die Ausschüsse. Sie kann für Aus-
schüsse, in denen Bürgerdeputierte (§ 20) mitwirken sollen, bis zu vier Bürgerdeputierte hinzuwählen; die Bezirksverord-
neten müssen die Mehrheit bilden. Die Größe der Ausschüsse soll regelmäßig auf höchstens dreizehn Bezirksverordne-
te, bei Zuwahl von Bürgerdeputierten auf höchstens elf Bezirksverordnete begrenzt werden. 
 
(2) In den Ausschüssen erhält jede Fraktion mindestens einen Sitz. Die Verteilung der Ausschusssitze einschließlich der 
Sitze der Bürgerdeputierten wird insgesamt zwischen den Fraktionen nach den Mehrheits- und Stärkeverhältnissen in 
der Bezirksverordnetenversammlung vereinbart; kommt eine Vereinbarung nicht zustande, entscheidet die Bezirksver-
ordnetenversammlung nach den vorstehenden Grundsätzen. 
 
(3) Für den Ältestenrat und die Ausschüsse gilt die Geschäftsordnung der Bezirksverordnetenversammlung sinngemäß; 
die Fraktionen erhalten einen ihrer Stärke entsprechenden Anteil an den Stellen jeweils des Vorstands der Bezirksver-
ordnetenversammlung und der Vorstände der Ausschüsse. Ausschüsse tagen öffentlich, soweit nicht die Geschäftsord-
nung für bestimmte Ausschüsse wegen der Besonderheit ihrer Aufgaben etwas Abweichendes bestimmt und soweit 
nicht ein Ausschuss wegen des Vorliegens besonderer Umstände für eine bestimmte Sitzung oder für Teile einer Sitzung 
die Öffentlichkeit ausschließt. Die Ausschüsse können auch ohne besonderen Auftrag tätig werden und ihre Beratungs-
ergebnisse der Bezirksverordnetenversammlung zuleiten. 
 
(4) Die Ausschüsse können sachkundige Personen und Betroffene hinzuziehen. Das Anhören von Sachverständigen ist 
nur durch Beschluss des Ausschusses mit Zustimmung des Bezirksverordnetenvorstehers zulässig. 
 
(5) Jeder Bezirksverordnete ist berechtigt, an den Ausschusssitzungen als Gast teilzunehmen. Mit Zustimmung des Aus-
schusses kann ihm das Wort erteilt werden. 
 
(6) Fraktionslose Bezirksverordnete sind berechtigt, in mindestens einem Ausschuss ihrer Wahl mit Rede- und Antrags-
recht, jedoch ohne Stimmrecht teilzunehmen; dies gilt nicht für den Jugendhilfeausschuss (§ 33). Das Nähere regelt die 
Geschäftsordnung. 
 

§ 10 
Verbot der Entlassung 

 
Die Entlassung eines Beamten oder die Kündigung eines Angestellten oder Arbeiters wegen der Tätigkeit als Bezirks-
verordneter ist auch nach Beendigung der Mitgliedschaft in einer Bezirksverordnetenversammlung unzulässig. 
 

§ 11 
Rechte und Pflichten der Bezirksverordneten 

 
(1) Jedes Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung hat das Recht, Anträge zu stellen und Anfragen an das Be-
zirksamt zu richten. Das Bezirksamt ist verpflichtet, jede Anfrage zu beantworten. 
 
(2) Jedem Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung ist vom Bezirksamt Einsicht in die Akten zu gewähren. § 17 
Abs. 2 bleibt unberührt. Die Einsicht in die Akten darf nur verweigert werden, wenn der Akteneinsicht schutzwürdige Be-
lange Dritter oder ein dringendes öffentliches Interesse entgegenstehen. Die Verweigerung der Akteneinsicht ist schrift-
lich zu begründen. Einem Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung, bei dem ein Ausschließungsgrund nach Absatz 
3 vorliegt, darf die Akteneinsicht nicht gewährt werden. 
 
(3) Bezirksverordnete dürfen an Beratungen und Entscheidungen nicht mitwirken, wenn Gründe vorliegen, die zum Aus-
schluss vom Verwaltungsverfahren nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz führen würden. Gleiches gilt für Bezirksver-
ordnete in Angelegenheiten, in denen sie als Dienstkräfte einer Senatsverwaltung vorbereitend oder entscheidend unmit-
telbar Aufgaben der Bezirksaufsicht oder einer möglichen Eingriffsentscheidung (§ 3 Abs. 2 Buchstabe b) gegenüber der 
Bezirksverwaltung wahrnehmen oder wahrgenommen haben. 
 
(4) Die Bezirksverordneten erhalten Aufwandsentschädigung und Erstattung der Reisekosten. Das Nähere regelt das 
Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger 
ehrenamtlich tätiger Personen. 
 

§ 12 
Zuständigkeit der Bezirksverordnetenversammlung 

 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung bestimmt die Grundlinien der Verwaltungspolitik des Bezirks im Rahmen der 
Rechtsvorschriften und der vom Senat oder den einzelnen Mitgliedern des Senats erlassenen Verwaltungsvorschriften. 
Sie regt Verwaltungshandeln an durch Empfehlungen und Ersuchen, kontrolliert die Führung der Geschäfte des Be-



zirksamts, entscheidet in den ihr vorbehaltenen Angelegenheiten und nimmt die in diesem Gesetz vorgesehenen Wah-
len, Abberufungen und Feststellungen vor. Sie kann über alle Angelegenheiten vom Bezirksamt jederzeit Auskunft ver-
langen. 
 
(2) Die Bezirksverordnetenversammlung entscheidet über 
 

1. den Bezirkshaushaltsplan (§ 4 Abs. 1) und die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben; 
 
2. die Verwendung von Sondermitteln der Bezirksverordnetenversammlung; 
 
3. die Genehmigung der Bezirkshaushaltsrechnung (§ 4 Abs. 3) unbeschadet der Entlastung durch das Ab-

geordnetenhaus auf Grund der Haushalts- und Vermögensrechnung; 
 
4. Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Bebauungsplänen, Landschaftsplänen und anderen baurechtli-

chen Akten, die nach Bundesrecht durch Satzung zu regeln sind, sowie von naturschutzrechtlichen Ver-
änderungsverboten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; 

 
5. die Zustimmung zu Grenzberichtigungen (§ 1 Abs. 2); 
 
6. die Zustimmung zu Betriebssatzungen der Eigenbetriebe (§ 2 Abs. 1 Satz 2 des Eigenbetriebsgesetzes); 

 
7. die Zustimmung zum Erwerb und zur Veräußerung von Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen (§ 

65 Abs. 7 der Landeshaushaltsordnung); 
 

8. die bezirkliche Anmeldung zur Investitionsplanung; 
 
9. eine Bereichsentwicklungsplanung nach dem Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches, Anträge des 

Bezirks zur Änderung der Flächennutzungsplanung; 
 
10. die Errichtung, Übernahme und Auflösung bezirklicher Einrichtungen oder ihre Übertragung an andere 

Träger; 
 
11. Angelegenheiten, die der Bezirksverordnetenversammlung durch besondere Rechtsvorschrift zugewiesen 

sind. 
 
(3) Die Bezirksverordnetenversammlung kann nach voraufgegangener Kontrolle (§ 17) oder im Falle des § 13 Abs. 2 
Entscheidungen des Bezirksamtes aufheben und selbst entscheiden; bereits entstandene Rechte Dritter bleiben unbe-
rührt. Ausgenommen sind 
 

1. Einzelpersonalangelegenheiten; 
 
2. der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken; 
 
3. die ärztlich, zahnärztlich und tierärztlich bestimmten Tätigkeiten; 
 
4. die Durchführung und Sicherung der Erfüllung der Schulpflicht; 
 
5. Ordnungsangelegenheiten. 

 
§ 13 

Empfehlungen und Ersuchen der Bezirksverordnetenversammlung 
 
(1) Hat die Bezirksverordnetenversammlung eine Empfehlung oder ein Ersuchen an das Bezirksamt gerichtet, so hat das 
Bezirksamt seine Maßnahmen der Bezirksverordnetenversammlung unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Soweit dem 
angeregten Verwaltungshandeln nicht entsprochen wird, hat das Bezirksamt die Gründe dafür mitzuteilen. In Einzelper-
sonalangelegenheiten sind Empfehlungen und Ersuchen ausgeschlossen. 
 
(2) Maßnahmen, die dem angeregten Verwaltungshandeln nicht voll entsprechen, sind nicht vor Kenntnisnahme durch 
die Bezirksverordnetenversammlung zu vollziehen. Das gilt nicht in Fällen, die keinen Aufschub zulassen oder soweit 
gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 eine Entscheidung der Bezirksverordnetenversammlung ausgeschlossen ist. 
 
(3) In allen Angelegenheiten, die für den Bezirk von Bedeutung sind, deren Erledigung aber nicht in die bezirkliche Zu-
ständigkeit fällt, kann die Bezirksverordnetenversammlung Empfehlungen aussprechen; dazu können die Bezirksverord-
netenversammlung oder ihre Ausschüsse von den zuständigen Stellen die erforderlichen Auskünfte verlangen. Das Be-
zirksamt setzt sich bei den zuständigen Stellen für die Verwirklichung der Empfehlung ein und unterrichtet die Bezirks-
verordnetenversammlung über das Ergebnis. 
 
 
 



§ 14 
Teilnahme des Bezirksamts 

 
(1) Das Bezirksamt ist zu den Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse einzuladen. 
 
(2) Die Bezirksverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse können die Anwesenheit der Mitglieder des Bezirksamts 
fordern. 
 
(3) Der Bezirksbürgermeister oder sein Vertreter können vor Eintritt in die Tagesordnung unabhängig von den Gegens-
tänden der Beratung das Wort ergreifen. Den Mitgliedern des Bezirksamts ist auf Verlangen jederzeit zu den Punkten 
der Tagesordnung das Wort zu erteilen. 
 
(4) Die Mitglieder des Bezirksamts unterstehen in den Sitzungen der Ordnungsgewalt des Bezirksverordnetenvorstehers 
oder des Vorsitzenden des Ausschusses. 
 

§ 15 
Unterrichtung der Bezirksverordnetenversammlung 

 
Das Bezirksamt unterrichtet die Bezirksverordnetenversammlung rechtzeitig und umfassend über die Führung der Ge-
schäfte und die künftigen Vorhaben. Dazu gehören auch abzuschließende Ziel- und Servicevereinbarungen. 
 

§ 16 
Wahlen und Abberufungen durch die Bezirksverordnetenversammlung 

 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung wählt 
 

a) die Mitglieder des Bezirksamts (§ 35 Abs. 1), 
 
b) die Bürgerdeputierten (§ 21), 
 
c) alle ehrenamtlich tätigen Bürger, soweit ihre Wahl den Bezirken zusteht und Rechtsvorschriften nichts Ab-

weichendes bestimmen, 
 
d) die Vertreter und deren Stellvertreter im Verwaltungsrat von Eigenbetrieben (§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 

Abs. 5 Satz 2 des Eigenbetriebsgesetzes), 
 
e) den Patientenfürsprecher (§ 14 Abs. 1 des Landeskrankenhausgesetzes). 

 
(2) Die Bezirksverordnetenversammlung kann vorzeitig abberufen 
 

a) die Mitglieder des Bezirksamts (§ 35 Abs. 3), 
 
b) die Bürgerdeputierten (§ 24 Abs. 3), 
 
c) die sonstigen von ihr gewählten ehrenamtlich tätigen Bürger nach Maßgabe der dafür geltenden Rechts-

vorschriften, 
 
d) die Vertreter und deren Stellvertreter im Verwaltungsrat von Eigenbetrieben (§ 6 Abs. 5 Satz 3 des Eigen-

betriebsgesetzes), 
 
e) den Patientenfürsprecher (§ 14 Abs. 1 des Landeskrankenhausgesetzes). 

 
§ 17 

Kontrolle durch die Bezirksverordnetenversammlung 
 
(1) In Ausübung der Kontrolle kann die Bezirksverordnetenversammlung feststellen, ob gegen die Führung der Geschäf-
te Einwendungen zu erheben sind. 
 
(2) Einem Ausschuss ist auf Verlangen vom Bezirksamt Auskunft zu erteilen und Einsicht in die Akten zu gewähren. Das 
Bezirksamt darf die Einsichtnahme verweigern, wenn es durch Beschluss feststellt, dass das Bekannt werden der Akten 
dem Wohle des Bundes oder eines deutschen Landes erhebliche Nachteile bereiten würde; es hat dies vor dem Aus-
schuss schlüssig zu begründen. 
 
(3) Der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden ist berechtigt, 
 

a) den Petenten und andere Personen anzuhören, 
 

b) Auskünfte von Behörden, Anstalten, Eigenbetrieben und juristischen Personen des öffentlichen Rechts des 
Landes Berlin zu verlangen, wenn es der Gesamtzusammenhang der Angelegenheit erfordert, 



 
c) Ortsbesichtigungen vorzunehmen. 

 
Der Ausschuss entscheidet über die der Bezirksverordnetenversammlung zugeleiteten Eingaben und Beschwerden nach 
pflichtgemäßem Ermessen und unterrichtet die Petenten darüber. Näheres regelt die Geschäftsordnung der Bezirksver-
ordnetenversammlung in Anlehnung an das Gesetz über die Behandlung von Petitionen an das Abgeordnetenhaus von 
Berlin (Petitionsgesetz). 
 
(4) Der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden befindet auch über Petitionen, die ihm der Petitionsausschuss des 
Abgeordnetenhauses zuweist, weil sie in den Zuständigkeitsbereich der Bezirksverwaltung fallen. Eingaben und Be-
schwerden, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Bezirksverwaltung fallen, kann der Ausschuss an den Petitions-
ausschuss des Abgeordnetenhauses abgeben. 
 

§ 18 
Beanstandung von Beschlüssen der Bezirksverordnetenversammlung 

 
Verstößt ein Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder gegen 
eine Eingriffsentscheidung, so hat das Bezirksamt binnen zwei Wochen den Beschluss unter Angabe der Gründe mit 
aufschiebender Wirkung zu beanstanden. Gegen die Beanstandung kann die Bezirksverordnetenversammlung über das 
Bezirksamt binnen eines Monats die Entscheidung der Bezirksaufsichtsbehörde beantragen. Die Entscheidung ergeht 
nach Anhörung beider Seiten. 
 

3. Abschnitt 
Die Bürgerdeputierten 

 
§ 19 

(aufgehoben) 
 

§ 20 
Bürgerdeputierte 

 
Bürgerdeputierte sind sachkundige Bürger, die stimmberechtigt an der Arbeit der Ausschüsse der Bezirksverordneten-
versammlung teilnehmen. Auch Ausländer können Bürgerdeputierte werden. 
 

§ 21 
Wahl der Bürgerdeputierten 

 
(1) Die Bürgerdeputierten werden auf Grund von Wahlvorschlägen der Fraktionen gewählt. Die Vorschläge sollen min-
destens doppelt soviel Bewerber enthalten, wie auf die einzelnen Fraktionen Sitze entfallen. Stellvertreter der gewählten 
Bürgerdeputierten sind die auf demselben Wahlvorschlag an nächster Stelle stehenden Personen. Scheidet ein Bürger-
deputierter aus, so tritt an seine Stelle der nächste Stellvertreter. Ist der Wahlvorschlag erschöpft, haben seine Unter-
zeichner ihn mindestens im dem für das Nachrücken erforderlichen Umfang zu ergänzen. 
 
(2) Die Wahl erfolgt für die Wahlperiode der Bezirksverordnetenversammlung. 
 

§ 22 
Voraussetzungen für Bürgerdeputierte 

 
Bürgerdeputierter oder Stellvertreter kann nur werden, wer 
 

a) das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
 

b) seine Hauptwohnung in Berlin hat, 
 

c) nicht dem Abgeordnetenhaus oder einer Bezirksverordnetenversammlung angehört, 
 

d) nicht in derselben Bezirksverwaltung als Beamter oder Angestellter tätig ist, 
 

e) nicht Mitglied oder Prüfer des Rechnungshofs ist. 
 

§ 23 
Entschädigung der Bürgerdeputierten 

 
Die Bürgerdeputierten und ihre Stellvertreter erhalten eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe des Gesetzes über 
die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehren-
amtlich tätiger Personen. 
 
 
 



§ 24 
Vorzeitige Beendigung des Amts als Bürgerdeputierter 

 
(1) Das Amt als Bürgerdeputierter oder Stellvertreter endet vorzeitig 
 

a) durch Verzicht, 
 

b) mit Verlust des Wahlrechts, bei Ausländern mit Eintritt von Gründen, nach denen ein Wahlberechtigter vom 
Wahlrecht ausgeschlossen wäre, 
 

c) mit dem Wegfall der Voraussetzungen (§ 22), 
 

d) mit der Aufhebung eines Ausschusses durch die Bezirksverordnetenversammlung. 
 
(2) Das Amt als Bürgerdeputierter oder Stellvertreter endet ferner, wenn nachträglich festgestellt wird, dass die Voraus-
setzungen nicht vorgelegen hatten oder weggefallen waren, und zwar vom Zeitpunkt der Feststellung an. 
 
(3) Die Bezirksverordnetenversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer verfassungsmäßigen Mitglieder-
zahl einen Bürgerdeputierten oder Stellvertreter vor Beendigung der Amtszeit abberufen. 
 

§ 25 
Verfahren bei der Feststellung der vorzeitigen Beendigung und beim Verzicht 

 
(1) Die Feststellung, dass und zu welchem Zeitpunkt das Amt eines Bürgerdeputierten oder Stellvertreters beendet ist, 
trifft die Bezirksverordnetenversammlung. 
 
(2) Gegen die Feststellung gemäß Absatz 1 steht dem Betroffenen die Klage im Verwaltungsstreitverfahren zu. 
 
(3) Der Verzicht (§ 24 Abs. 1 Buchstabe a) ist dem Vorstand der Bezirksverordnetenversammlung schriftlich zu erklären. 
Er kann nicht widerrufen werden. 
 

§§ 26 bis 32 
(aufgehoben) 

 
§ 33 

Jugendhilfeausschuss 
 
Der Jugendhilfeausschuss ist zugleich der Ausschuss der Bezirksverordnetenversammlung für den Geschäftsbereich 
Jugend des Bezirksamts. 
 

4. Abschnitt 
Das Bezirksamt 

 
§ 34 

Zusammensetzung des Bezirksamts 
 
(1) Das Bezirksamt besteht aus dem Bezirksbürgermeister und fünf Bezirksstadträten, von denen einer zugleich zum 
stellvertretenden Bezirksbürgermeister gewählt wird. Die Amtszeit des neugewählten Bezirksamts beginnt, sobald der 
Bezirksbürgermeister und mindestens drei weitere Bezirksamtsmitglieder gewählt und ernannt sind; die fehlenden Mit-
glieder sind unverzüglich nachzuwählen. 
 
(2) Die Mitglieder des Bezirksamts sind hauptamtlich tätig. Ihre Rechtsstellung wird durch Gesetz geregelt. 
 
(3) An den Sitzungen des Bezirksamts nehmen der Leiter des Rechtsamts oder sein Stellvertreter und der Leiter des 
Steuerungsdienstes oder sein Stellvertreter mit beratender Stimme teil. Der Vertreter des Rechtsamts muss die Befähi-
gung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen. 
 

§ 35 
Wahl und Abberufung der Bezirksamtsmitglieder 

 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung wählt die Mitglieder des Bezirksamts für die Dauer der Wahlperiode (§ 5). 
 
(2) Das Bezirksamt soll auf Grund der Wahlvorschläge der Fraktionen entsprechend ihrem nach dem Höchstzahlverfah-
ren (d‘ Hondt) berechneten Stärkeverhältnis in der Bezirksverordnetenversammlung gebildet werden. Bei der Wahl des 
Bezirksbürgermeisters gelten gemeinsame Wahlvorschläge von mehreren Fraktionen als Wahlvorschläge einer Fraktion; 
diese sind auf die Wahlvorschlagsrechte der an dem gemeinsamen Wahlvorschlag beteiligten Fraktionen anzurechnen. 
Bei Gleichheit der Höchstzahlen entscheidet das auf der Grundlage der erzielten Wählerstimmen nach dem Höchstzahl-
verfahren (d‘ Hondt) berechnete Stärkeverhältnis. Ergeben sich danach erneut gleiche Höchstzahlen, so entscheidet das 
Los. Die Sätze 1 bis 4 treten am 1. Januar 2010 außer Kraft. 



 
(3) Die Bezirksverordnetenversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer verfassungsmäßigen Mitglieder 
ein Mitglied des Bezirksamts vor Beendigung seiner Amtszeit abberufen. Über die Abberufung ist nach zweimaliger Be-
ratung abzustimmen. Die zweite Beratung darf frühestens zwei Wochen nach der ersten erfolgen. 
 

§ 36 
Aufgaben des Bezirksamts 

 
(1) Das Bezirksamt ist die Verwaltungsbehörde des Bezirks. Es gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
(2) Dem Bezirksamt obliegt insbesondere 
 
a) die Vertretung des Landes Berlin in Angelegenheiten der Bezirke; 

 
b) die Einbringung von Vorlagen bei der Bezirksverordnetenversammlung (§§ 12, 13, 15, 16); 

 
c) die Festsetzung von Bebauungsplänen, Landschaftsplänen und anderen baurechtlichen Akten, die nach Bundes-

recht durch Satzung zu regeln sind, sowie von naturschutzrechtlichen Veränderungsverboten, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist; 

 
d) die Bestellung und Abberufung von Vertretern und ihren Stellvertretern im Verwaltungsrat von Eigenbetrieben (§ 6 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 5 Satz 2 und 3 des Eigenbetriebsgesetzes), 
 

e) die Durchführung der Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlung (§§ 12 und 13); 
 

f) die rechtzeitige und umfassende Unterrichtung der Bezirksverordnetenversammlung über die Führung der Geschäf-
te und die künftigen Vorhaben einschließlich der abzuschließenden Ziel- und Servicevereinbarungen (§ 15); 

 
g) die Beanstandung von Beschlüssen der Bezirksverordnetenversammlung (§ 18); 

 
h) die Wahrnehmung der Angelegenheiten, für die nicht die Zuständigkeit der Bezirksverordnetenversammlung be-

gründet ist; 
 

i) die Aufgaben der Dienstbehörde für die Beamten, Angestellten und Arbeiter des Bezirks; die Stellungnahmen zur 
Versetzung von Beamten, Angestellten und Arbeitern der Bezirksverwaltung in die Hauptverwaltung oder eine ande-
re Bezirksverwaltung und umgekehrt; 

 
k) die Verteilung der Geschäftsbereiche unter die Mitglieder des Bezirksamts (§ 38 Abs. 1); 

 
l) die Entscheidung über Meinungsverschiedenheiten zwischen Mitgliedern des Bezirksamts; 

 
m) die Wahrnehmung der Angelegenheiten, die dem Bezirksamt durch besondere Rechtsvorschrift zugewiesen sind. 
 
(3) In den Angelegenheiten nach Absatz 2 Buchstabe b), c) ,g), k) und l) beschließt das Bezirksamt; im übrigen richtet 
sich die Führung der Geschäfte nach § 38 Abs. 2. 
 

§ 37 
Organisation; Geschäftsverteilung des Bezirksamtes 

 
(1) Das Bezirksamt gliedert sich entsprechend § 2 des Verwaltungs-Reform-Grundsätze-Gesetzes in nicht mehr als 15 
Leistungs- und Verantwortungszentren (Ämter), nicht mehr als sechs Serviceeinheiten, den Steuerungsdienst und das 
Rechtsamt. § 2 Abs. 3 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes bleibt unberührt. 
 
(2) Leistungs- und Verantwortungszentren werden für folgende Aufgabenbereiche eingerichtet (Kern-Ämter), in denen 
die dort fachlich zugeordneten Leistungen des bezirklichen Produktkatalogs (Aufgabenspektrum) erbracht werden: 
 
1. Bürgerdienste (einschließlich Bürgerämter), 
2. Jugend, 
3. Gesundheit, 
4. Soziales, 
5. Bildung, Schule, Kultur, 
6. Wirtschaft, 
7. Planen, Vermessen, 
8. Bauen, 
9. Umwelt, Natur, 
10. Ordnungsamt. 
 
Bei besonderen bezirklichen Gegebenheiten können diese Leistungs- und Verantwortungszentren unter Beibehaltung 
der Grundstrukturen geteilt oder um nicht benannte Aufgabenbereiche ergänzt werden. Leistungs- und Verantwortungs-



zentren, deren Aufgabenbereiche überwiegend aus Ordnungsangelegenheiten bestehen, können mit dem Ordnungsamt 
zusammengelegt werden. Von der einheitlichen Struktur kann nach Maßgabe von § 2 Abs. 3 des Verwaltungsreform-
Grundsätze-Gesetzes vom 17. Mai 1999 (GVBl. S. 171), das zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 3. November 2005 
(GVBl. S. 686) geändert wurde, abgewichen werden. 
 
(3) Nimmt der Bezirk Aufgaben auch für andere Bezirke wahr (§ 3 Abs. 3 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes), so 
können dafür weitere Leistungs- und Verantwortungszentren und Serviceeinheiten gebildet werden. 
 
(4) Die Bürgerämter sind als zentrale Anlaufstellen für alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln. Dort sol-
len die in der Bezirksverwaltung nachgefragten Dienstleistungen zusammengefasst und abschließend bearbeitet wer-
den. Zusätzliche Behördengänge sollen vermieden werden. Der Senat kann durch Verwaltungsvorschriften die in jedem 
Bürgeramt mindestens zu erledigenden Aufgaben bestimmen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulässig, 
soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben durch das Bürgeramt erforderlich ist. Der Umfang der zu verarbeitenden 
Daten richtet sich nach den für die jeweilige Aufgabe geltenden Befugnisregelungen. 
 
(5) Die in jedem Bezirk bestehende Organisationseinheit für Wirtschaftsförderung berät in wirtschaftsrelevanten Angele-
genheiten insbesondere Unternehmen und Existenzgründer und fördert wirtschaftlich bedeutsame Vorhaben im Bezirk. 
Sie ist an allen wirtschaftlich bedeutsamen Planungen von den zuständigen bezirklichen Stellen von Amts wegen zu 
beteiligen. Die Organisationseinheit für Wirtschaftsförderung ist bezirkliche Anlauf- und Koordinierungsstelle für Unter-
nehmen und Investoren. Sie begleitet Unternehmen in wirtschaftlich bedeutsamen bezirklichen Genehmigungs- und 
sonstigen Zulassungsverfahren und wird hierbei von den zuständigen bezirklichen Stellen unterstützt. Zur Erfüllung der 
Aufgaben nach Satz 4 ist sie insbesondere berechtigt, 
 
a) von den zuständigen bezirklichen Stellen die erforderlichen Informationen und Auskünfte einzuholen und personen-

bezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Aufgabenerledigung erforderlich ist, 
 
b) bestehende Bearbeitungsfristen zu überwachen und interne Fristen zur Bearbeitung und Stellungnahme zu setzen 

sowie 
 
c) Einigungskonferenzen einzuberufen und durchzuführen. 
 
Wenn eine Verständigung zwischen den betroffenen Bezirksamtsmitgliedern nicht zustande kommt, bringt das für die 
Organisationseinheit für Wirtschaftsförderung zuständige Mitglied des Bezirksamtes den Vorgang in das Bezirksamt zur 
Entscheidung ein. 
 
(6) In den Ordnungsämtern werden insbesondere die Ordnungsaufgaben zusammengefasst, die die Sicherstellung der 
Ordnung im öffentlichen Raum betreffen. 
 
(7) Für Angelegenheiten, bei denen in der Regel ordnungsrechtliche Genehmigungen von mehreren Stellen eingeholt 
werden müssen, wird in den Ordnungsämtern eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle eingerichtet, die auch die zügige 
und widerspruchsfreie Bearbeitung fördert und die Einhaltung der Bearbeitungsfristen überwacht. Sie wird auch als zent-
rale Stelle des Bezirks gegenüber dem Einheitlichen Ansprechpartner des Landes Berlin in den über diesen abgewickel-
ten Verfahren tätig. Absatz 5 Satz 5 und 6 gilt entsprechend. Die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle kann mit der Bera-
tungsstelle des Bürgeramts verbunden werden. 
 
(8) Der Steuerungsdienst berät und unterstützt das Bezirksamt und jedes Mitglied. 
 
(9) Die Organisation der Bezirksverwaltung im gesetzlichen Rahmen ist Aufgabe des Bezirksamts. Es bildet aus allen 
Organisationseinheiten sechs Geschäftsbereiche (Abteilungen). Dabei werden der Steuerungsdienst und das Rechtsamt 
dem Geschäftsbereich des Bezirksbürgermeisters zugeordnet. 
 
(10) Zielvereinbarungen schließt das für das Leistungs- und Verantwortungszentrum zuständige Mitglied des Be-
zirksamts entsprechend § 38 Abs. 2 ab. 
 

§ 38 
Geschäftsverteilung und Aufgaben der Mitglieder des Bezirksamts 

 
(1) Das Bezirksamt überträgt jedem Mitglied die Leitung eines Geschäftsbereichs. 
 
(2) In ihrem Geschäftsbereich führen die Mitglieder des Bezirksamts die Geschäfte im Namen des Bezirksamts. Das Be-
zirksamt kann sich die Erledigung einzelner Geschäfte oder einzelner Gruppen von Geschäften vorbehalten. 
 

§ 39 
Aufgaben des Bezirksbürgermeisters 

 
(1) Der Bezirksbürgermeister führt den Vorsitz im Bezirksamt. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. 
 
(2) Der Bezirksbürgermeister übt die Dienstaufsicht über die Bezirksstadträte aus. 
 



(3) Der Bezirksbürgermeister ist Mitglied des Rats der Bürgermeister. 
 
(4) Verstößt ein Beschluss des Bezirksamts gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder gegen eine Eingriffsent-
scheidung, so hat der Bezirksbürgermeister binnen zwei Wochen den Beschluss unter Angabe der Gründe mit aufschie-
bender Wirkung zu beanstanden. Gegen die Beanstandung kann das Bezirksamt binnen zwei Wochen die Entscheidung 
der Bezirksaufsichtsbehörde beantragen. Die Entscheidung ergeht nach Anhörung beider Seiten. 
 

5. Abschnitt 
Wahrnehmung und Kontrolle einzelner Aufgaben durch einen oder mehrere Bezirke 

 
§ 39a 

Beteiligung der Bezirksverordnetenversammlungen und der Bezirksämter 
 
(1) Bei der Wahrnehmung einzelner Aufgaben durch einen Bezirk oder mehrere Bezirke soll die örtlich zuständige Be-
zirksverordnetenversammlung die Kontrolle über die Führung der Geschäfte durch das Bezirksamt im Benehmen mit 
den Bezirksverordnetenversammlungen der Bezirke ausüben, deren Einwohner von der Geschäftsführung betroffen 
werden. 
 
(2) Die beteiligten Bezirksämter unterrichten sich gegenseitig über die Wahrnehmung dieser Angelegenheiten. 
 

6. Abschnitt 
Mitwirkung der Einwohnerschaft 

 
§ 40 

Mitwirkung der Einwohnerschaft 
 
Die Mitwirkung der Einwohnerinnen und Einwohner ist ein Prinzip der Selbstverwaltung der Bezirke. Die Bezirksverord-
netenversammlung und das Bezirksamt fördern die Mitwirkung der Einwohnerschaft an der Wahrnehmung der bezirkli-
chen Aufgaben. 
 

§ 41 
Unterrichtung der Einwohnerschaft 

 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung und das Bezirksamt sind verpflichtet, die Einwohnerinnen und Einwohner über 
die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten des Bezirks, über städtische Angelegenheiten, soweit sie den Bezirk 
betreffen, und über ihre Mitwirkungsrechte zu unterrichten. 
 
(2) Bei wichtigen Planungen und Vorhaben des Bezirks, die das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl der Einwoh-
nerinnen und Einwohner nachhaltig berühren, insbesondere beim Haushaltsplan und bei mittel- und längerfristigen Ent-
wicklungskonzeptionen oder -plänen, unterrichtet das Bezirksamt die Einwohnerschaft rechtzeitig und in geeigneter 
Form über die Grundlagen sowie Ziele, Zwecke und Auswirkungen. Den Einwohnerinnen und Einwohnern soll Gelegen-
heit zur Äußerung gegeben werden. Die Vorschriften über eine förmliche Beteiligung oder Anhörung bleiben unberührt. 
 
(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung sowie der öffentlich tagenden Aus-
schüsse sind rechtzeitig öffentlich bekannt, die Beschlussvorlagen und gefassten Beschlüsse einsehbar zu machen. Das 
Nähere regelt die Geschäftsordnung. 
 

§ 42 
Einwohnerversammlung 

 
Zur Erörterung von wichtigen Bezirksangelegenheiten können mit der betroffenen Einwohnerschaft Einwohnerversamm-
lungen durchgeführt werden. Einwohnerversammlungen werden von der Vorsteherin oder dem Vorsteher der Bezirks-
verordnetenversammlung einberufen, wenn die Bezirksverordnetenversammlung dies verlangt oder der Antrag einer 
Einwohnerin oder eines Einwohners auf Durchführung einer Einwohnerversammlung von einem Drittel der Mitglieder der 
Bezirksverordnetenversammlung unterstützt wird. Das Bezirksamt kann ebenfalls Einwohnerversammlungen einberufen. 
 

§ 43 
Einwohnerfragestunde 

 
Die Bezirksverordnetenversammlung kann Einwohnerfragestunden einrichten. Das Bezirksamt ist verpflichtet, in der 
Einwohnerfragestunde Stellung zu nehmen. Die Einwohnerfragestunde ist Bestandteil der öffentlichen Sitzung der Be-
zirksverordnetenversammlung. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 
 

§ 44 
Einwohnerantrag 

 
(1) In allen Angelegenheiten, zu denen die Bezirksverordnetenversammlung nach den §§ 12 und 13 Beschlüsse fassen 
kann, haben die Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, das Recht, Emp-
fehlungen an die Bezirksverordnetenversammlung zu richten (Einwohnerantrag). 



 
(2) Der Antrag ist schriftlich bei der Bezirksverordnetenversammlung einzureichen. Das Bezirksamt prüft im Auftrag der 
Bezirksverordnetenversammlung unverzüglich die Einhaltung der formalen Zulässigkeitskriterien. Den Kontaktpersonen 
kann von der Vorsteherin oder dem Vorsteher eine angemessene Frist zur Behebung festgestellter Zulässigkeitsmängel 
gesetzt werden, soweit diese nicht die Zahl der einzureichenden Unterschriften betrifft und wenn dies ohne eine Ände-
rung des Gegenstandes des Antrags möglich ist. Nach Abschluss der Prüfung ist das Ergebnis der Bezirksverordneten-
versammlung vorzulegen. Die Vorsteherin oder der Vorsteher stellt die Zulässigkeit des Antrags fest oder weist ihn zu-
rück. 
 
(3) Der Einwohnerantrag ist nur zulässig, wenn er von mindestens einem Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner 
des Bezirks unterschrieben ist. Der Einwohnerantrag muss schriftlich abgefasst sein und ein abstimmungsfähiges Be-
gehren mit einer Begründung enthalten. Im Antrag sind bis zu drei Personen zu benennen, die die Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner des Antrags vertreten (Kontaktpersonen). 
 
(4) Der Wortlaut des Antrags ist auf der Unterschriftsliste oder dem Unterschriftsbogen voranzustellen. Unterschriften 
sind ungültig, wenn sie 
 
1. unleserlich sind, 
2. die Person des Unterzeichnenden nicht zweifelsfrei nach Namen, Anschrift und Geburtsdatum erkennen lassen, 
3. ohne Angabe des Datums der Unterschrift geleistet worden sind oder 
4. ohne Unterschriftsberechtigung geleistet worden sind. 
 
(5) Über einen zulässigen Einwohnerantrag entscheidet die Bezirksverordnetenversammlung unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags. Die Kontaktpersonen der Antragsteller haben das Recht 
auf Anhörung in der Bezirksverordnetenversammlung und in ihren Ausschüssen.  
 

7. Abschnitt 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

 
§ 45 

Bürgerbegehren 
 
(1) Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger eines Bezirks können in allen Angelegenheiten, in denen die Bezirks-
verordnetenversammlung nach den §§ 12 und 13 Beschlüsse fassen kann, einen Bürgerentscheid beantragen (Bürger-
begehren). In den Angelegenheiten des § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 sind ausschließlich Anträge mit empfehlender oder er-
suchender Wirkung entsprechend den §§ 13 und 47 Abs. 3 zulässig. In Angelegenheiten des § 12 Abs. 2 Nr. 4 sind aus-
schließlich Anträge mit empfehlender oder ersuchender Wirkung zulässig, soweit die Entscheidung über den Gegens-
tand mittels Bürgerentscheid gegen Bundes- oder Landesgesetze verstößt. Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind 
nicht deswegen unzulässig, weil sie finanzwirksam sind. 
 
(2) Bürgerinnen und Bürger, die beabsichtigen, ein Bürgerbegehren durchzuführen, teilen dies dem Bezirksamt schriftlich 
mit. Sie können sich durch das Bezirksamt beraten lassen. Die Beratung soll die formalen und materiellen Zulässigkeits-
voraussetzungen umfassen. Das Bürgerbegehren muss eine mit "Ja" oder "Nein" zu entscheidende Fragestellung ent-
halten und drei Vertrauensleute benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Rechtliche Bedenken 
sind den Vertrauenspersonen unabhängig von Zeitpunkt und Inanspruchnahme der Beratung unverzüglich mitzuteilen. 
Das Bezirksamt erstellt umgehend eine Einschätzung über die Kosten, die sich aus der Verwirklichung des mit dem Bür-
gerbegehren verfolgten Anliegens ergeben würden. Die Antragstellerinnen und Antragsteller sind verpflichtet, die ge-
schätzten Kosten auf den Unterschriftslisten oder Unterschriftsbögen anzugeben und dem Bezirksamt den Beginn der 
Unterschriftensammlung schriftlich unter Einreichung eines Musterbogens anzuzeigen. Gebühren und Auslagen werden 
nicht erhoben. Nach Anzeige des Bürgerbegehrens entscheidet das Bezirksamt innerhalb eines Monats über die Zuläs-
sigkeit des Bürgerbegehrens. Gegen die Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Bürgerbegehrens können die Ver-
trauensleute Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. 
 
(3) Ein Bürgerbegehren ist zustande gekommen, wenn es spätestens bis sechs Monate nach Feststellung der Zulässig-
keit von drei Prozent der bei der letzten Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung festgestellten Zahl der Wahlberech-
tigten unterstützt wurde. Unterschriftsberechtigt sind die Wahlberechtigten, die zum Zeitpunkt der Unterschrift das Wahl-
recht zur Bezirksverordnetenversammlung besitzen. 
 
(4) Über das Zustandekommen eines Bürgerbegehrens entscheidet das Bezirksamt innerhalb eines Monats nach Einrei-
chung der für das Bürgerbegehren erforderlichen Unterschriften. Stellt das Bezirksamt fest, dass das Bürgerbegehren 
nicht zustande gekommen ist, können die Vertrauensleute Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. 
 
(5) Ist das Zustandekommen eines Bürgerbegehrens festgestellt, dürfen die Organe des Bezirks bis zur Durchführung 
des Bürgerentscheids weder eine dem Bürgerbegehren entgegenstehende Entscheidung treffen noch mit dem Vollzug 
einer solchen Entscheidung beginnen, es sei denn, hierzu besteht eine rechtliche Verpflichtung. 
 
 

§ 46 
Bürgerentscheid 



 
(1) Spätestens vier Monate nach der Entscheidung über das Zustandekommen eines Bürgerbegehrens wird über den 
Gegenstand des Bürgerbegehrens ein Bürgerentscheid durchgeführt, sofern die Bezirksverordnetenversammlung dem 
Anliegen des Bürgerbegehrens nicht innerhalb von zwei Monaten unverändert oder in einer Form, die von den benann-
ten Vertrauensleuten gebilligt wird, zustimmt. Die Bezirksverordnetenversammlung kann im Rahmen des Bürgerent-
scheids eine konkurrierende Vorlage zur Abstimmung unterbreiten. 
 
(2) Das Bezirksamt setzt den Abstimmungstermin auf einen Sonn- oder Feiertag fest. Die Abstimmungsberechtigten 
werden durch das Bezirksamt über den Termin des Bürgerentscheids informiert. Jeder Haushalt des Bezirks, in dem ei-
ne Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter wohnt, erhält eine Information in Form einer amtlichen Mitteilung, in der 
die Argumente der Initiatorinnen oder Initiatoren und der Bezirksverordnetenversammlung im gleichen Umfang darzule-
gen sind und in der auf weitere Informationsmöglichkeiten hingewiesen wird. Die Mitteilung enthält zudem die geschätz-
ten Kosten gemäß § 45 Abs. 2. 
 
(3) Beim Bürgerentscheid ist jede zur Bezirksverordnetenversammlung wahlberechtigte Person stimmberechtigt. Über 
ein Begehren kann nur mit "Ja" oder "Nein" entschieden werden. Soll über mehrere Gegenstände am gleichen Abstim-
mungstag entschieden werden, ist die Verbindung zu einer Vorlage unzulässig. Auch bei konkurrierenden Vorlagen zum 
gleichen Gegenstand können die Abstimmungsberechtigten jede Vorlage einzeln annehmen oder ablehnen; sie können 
zusätzlich darüber befinden, welche Vorlage vorgezogen wird. Die Möglichkeit der brieflichen Abstimmung ist zu gewähr-
leisten. 
 
(4) Die Bezirksverordnetenversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder beschließen, dass ü-
ber eine Angelegenheit in Sinne von § 45 Abs. 1 ein Bürgerentscheid stattfindet. 
 
(5) Die Bestimmungen des Landeswahlgesetzes und der Landeswahlordnung über das Wahlrecht, die Ausübung des 
Wahlrechts, die Wahlbenachrichtigung, die Ausgabe von Wahlscheinen, die Bezirkswahlleiter, die Wahlverzeichnisse, 
die Stimmbezirke, die Wahllokale, den Ablauf der Wahl, die Briefwahl, die in den Wahllokalen ehrenamtlich tätigen Per-
sonen sowie über die Nachwahl und Wiederholungswahl gelten für den Bürgerentscheid entsprechend. Das Nähere re-
gelt der Senat durch Rechtsverordnung. Dabei kann die Zahl der Stimmbezirke und die Zahl der Mitglieder der Abstim-
mungsvorstände verringert werden. 
 

§ 47 
Ergebnis des Bürgerentscheids 

 
(1) Eine Vorlage ist angenommen, wenn sich mindestens 15 Prozent der bei der letzten Wahl zur Bezirksverordneten-
versammlung festgestellten Zahl der Wahlberechtigten an der Abstimmung beteiligt haben und sie mit der Mehrheit der 
gültigen Stimmen angenommen wurde. Bei Stimmengleichheit gilt die Vorlage als abgelehnt. 
 
(2) Sind konkurrierende Vorlagen erfolgreich im Sinne des Absatzes 1, gilt die Vorlage als angenommen, die von der 
Mehrheit der Abstimmenden nach § 46 Abs. 3 Satz 4 vorgezogen wurde. 
 
(3) War ein Bürgerentscheid erfolgreich, so hat sein Ergebnis die Rechtswirkung (Entscheidung, Empfehlung oder Ersu-
chen) eines Beschlusses der Bezirksverordnetenversammlung. 
 

8. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
§ 42a 
§ 42b 
§ 42c 

(aufgehoben) 
 

§ 48 
Ausnahme für Diplomjuristen 

 
Diplomjuristen im höheren Dienst des Landes Berlin, die am 3. Oktober 1990 in einem Rechtsamt tätig waren, können 
abweichend von § 34 Abs. 3 Satz 2 die Aufgaben des Leiters des Rechtsamts oder dessen Stellvertreters wahrnehmen. 
 

§ 49 
 
Das Abgeordnetenhaus von Berlin überprüft den 6. und 7. Abschnitt dieses Gesetzes spätestens zum 1. Januar 2010. 
 

§ 50 
Inkrafttreten 
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